
TURN- UND SPORTVEREIN     28.03.2019 

„JAHN“  1913  e.V. 
 

S a t z u n g 
 

§  1 
 

Name, Sitz und Zweck 
 
1. Der am 12.02.1913 in Frankenau gegründete Verein führt den Namen „Turn- und Sportverein „Jahn“ 

1913 e.V.  35110 Frankenau“. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Frankenberg unter VR 
170 eingetragen. 

2. Der Verein ist Mitglied des Landessportbundes Hessen und der zuständigen Landesfachverbände 
HTB, HTTB, HLB, HFV im Landessportbund und wird diese Mitgliedschaft beibehalten. 

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Pflege und Förderung des 
Amateursports. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.  
 

4. Personen, die sich im Ehrenamt oder nebenberuflich im Verein im gemeinnützigen Bereich 
engagieren, können im Rahmen der steuerlich zulässigen Ehrenamtspauschalen/ 
Übungsleiterfreibeträge begünstigt werden.       
      
 
 

§  2 
 

Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 
2. Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand einen schriftlichen Antrag zu richten. Bei 

Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Die Aufnahme erfolgt 
durch den geschäftsführenden Vorstand.        

 
 

§  3 
 

Verlust der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss aus dem Verein. Die 

Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. 
2. Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalenderhalbjahres unter Einhaltung einer Frist von sechs 

Wochen zulässig. 
3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom Gesamtvorstand aus dem Verein 

ausgeschlossen werden:  
a) wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen, 
b) wegen Zahlungsrückstand mit Beiträgen von mehr als einem Jahresbeitrag trotz Mahnung, 
c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben unsportlichen 

Verhaltens, 
d) wegen unehrenhafter Handlungen.        
Der Bescheid über den Ausschluss ist mit Einschreibebrief zuzustellen.    
 
 



 
            
       
 

§  4 
 

Maßregelungen 
 
Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen des Gesamtvorstandes und der 
Abteilungen verstoßen, können nach vorheriger Anhörung vom Gesamtvorstand folgende 
Maßnahmen verhängt werden: 
a) Verweis, 
b) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den Veranstaltungen des 

Vereins, 
c) angemessene Geldstrafe. 
Der Bescheid über die Maßregelung ist mit Einschreibebrief zuzustellen.    
 

 

§  5 
 

Beiträge 
 
1. Der monatliche Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche Beiträge werden jährlich von der 

Mitgliederversammlung festgelegt. 
2. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 

sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.   
 
 

§  6 
 

Stimmrecht und Wählbarkeit 
 
1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab vollendetem 18. Lebensjahr. Bei der Wahl des Jugendleiters 

steht das Stimmrecht allen Mitgliedern des Vereins und Jugendlichen vom vollendeten 14. 
Lebensjahr zu. 

2. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung, den 
Abteilungsversammlungen und der Jungendversammlung als Gäste jederzeit teilnehmen. 

3. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 
4. Gewählt werden können alle volljährigen und voll geschäftsfähigen Mitglieder des Vereins.  
 
 

§  7 
 

Vereinsorgane 
 
Organe des Vereins sind: 
a) die Mitgliederversammlung  (§ 8) 
b) der geschäftsführende Vorstand 
c) der Gesamtvorstand  
 
 
 
 

§  8 
 

Mitgliederversammlung 
 
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet in jedem Jahr statt. 



3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen mit 
entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es der Vorstand beschließt. 

4. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Gesamtvorstand. Sie geschieht in 
Form einer schriftlichen Einladung an jedes voll geschäftsfähige Mitglied. Zwischen dem Tage der 
Einberufung (Einladung) und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von mindestens acht 
Tagen liegen. In den Vereinsaushängekästen soll auf die Mitgliederversammlung jeweils besonders 
hingewiesen werden. Für die Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung genügt auch die 
Mitteilung in der heimischen Tagespresse = Frankenberger Zeitung – HNA und Waldeckische 
Landeszeitung. 

5. Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung mitzuteilen. 
Diese muss folgende Punkte enthalten: 
a) Bericht des Vorstandes 
b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 
c) Entlastung des Vorstandes 
d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind 
e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
f) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und außerordentliche Beiträge.    

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. 

7.0 Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Versammlungsleiters den Ausschlag.  

7.1 Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von Zweidritteln der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

7.2 Die Reihenfolge der zur Abstimmung kommenden Anträge ist vor der Abstimmung deutlich 
bekanntzugeben. 

7.3 Jeder Antrag ist vor der Abstimmung nochmals durch den Versammlungsleiter zu verlesen. 
7.4 Liegen zu einer Sache mehrere Anträge vor, so ist über den weitestgehenden Antrag zuerst 

abzustimmen. Bestehen Zweifel, welcher Antrag der weitestgehende ist, entscheidet die 
Versammlung ohne Aussprache. 

7.5 Zusatz-, Erweiterungs- und Unteranträge zu einem Antrag kommen gesondert zur Abstimmung. 
7.6 Abstimmungen erfolgen offen. Der Versammlungsleiter kann jedoch eine geheime oder 

namentliche Abstimmung anordnen. Er muss dies tun, wenn es auf Antrag beschlossen wird. Bei 
der Mitgliederversammlung muss dieser Antrag von mindestens 30 Stimmberechtigten 
unterstützt werden. 

7.7 Die namentliche Abstimmung erfolgt durch Namensaufruf nach der Anwesenheitsliste; die 
Namen der Abstimmenden und ihre Entscheidungen sind im Protokoll festzuhalten. 

7.8 Nach Eintritt in die Abstimmung darf das Wort zur Sache nicht mehr erteilt werden. 
7.9 Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei allen Abstimmungen die einfache 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wo bei Stimmengleichheit wie 7.0 verfahren wird. 
8. Anträge können gestellt werden: 

a) von Mitgliedern 
b) vom Vorstand 
c) vom erweiterten Vorstand 
d) von den Abteilungen. 
 

 
9. Über Anträge, die nicht schon in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 

Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens 6 Tage vor der 
Versammlung schriftlich bei dem Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind. Später eingehende 
Anträge dürfen in der Mitgliederversammlung nur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit bejaht 
wird. Das kann dadurch geschehen, dass die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
Zweidritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschließt, dass der Antrag als 
Dringlichkeitsantrag in die Tagesordnung aufgenommen wird. Ein Antrag auf Satzungsänderung 
kann nur dann als Dringlichkeitsantrag behandelt werden, wenn die Dringlichkeit einstimmig 
beschlossen wurde. 

9.1 Zu jedem Punkt der Tagesordnung ist eine Rednerliste aufzustellen. Die Eintragung erfolgt in der 
Reihenfolge der Wortmeldungen. Die Rednerliste darf nicht vor Beginn der Aussprache eröffnet 
werden. 

9.2 Das Wort zur Aussprache erteilt der Versammlungsleiter. Die Worterteilung erfolgt in der 
Reihenfolge der Wortmeldung. 

9.3 Teilnehmer einer Versammlung müssen den Versammlungsraum verlassen, wenn 
Tagesordnungspunkte behandelt werden, die sie in materieller Hinsicht persönlich betreffen. 



9.4 Berichterstatter und Antragsteller erhalten zu Beginn und am Ende der Aussprache ihres 
Tagesordnungspunktes das Wort. Sie können sich auch zusätzlich zu Wort melden; ihrer 
Wortmeldung ist vom Versammlungsleiter nachzukommen. 

9.5 Der Versammlungsleiter kann in jedem Fall das Wort ergreifen.  
 
 

§  9 
 

Vorstand 
 
1. Der Vorstand arbeitet 

a) als geschäftsführender Vorstand:        
bestehend aus den Vorsitzenden der Ressorts, Finanzen, Infrastruktur und Zentralbereich. 

b) als Gesamtvorstand:          
bestehend ausdem ersten und zweiten Schriftführer, der zweite Kassierer den Beisitzern der 
Ressorts und die Abteilungsleiter. 

2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes. Sie 
vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.  

3. Der Gesamtvorstand leitet den Verein. Seine Sitzungen werden von einem Vorsitzenden geleitet. 
Er tritt zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder drei Vorstandsmitglieder es 
beantragen, ansonsten regelmäßig einmal im Monat. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes anwesend sind. Bei Ausscheiden eines 
Vorstandsmitgliedes ist der Gesamtvorstand berechtigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis zur 
nächsten Wahl zu berufen. 

4. Zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes gehören: 
a) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Behandlung von 

Anregungen der Mitglieder, 
b) die Bewilligung von Ausgaben, 
c) Ausschluss und Bestrafung von Mitgliedern.   

5.0 Der geschäftsführende Vorstand ist für Aufgaben zuständig, die auf Grund ihrer Dringlichkeit einer 
schnellen Erledigung bedürfen. Er erledigt außerdem Aufgaben, deren Behandlung durch den 
Gesamtvorstand nicht notwendig ist. Der Gesamtvorstand ist über die Tätigkeit des 
geschäftsführenden Vorstandes in den Vorstandssitzungen zu informieren. 

5.1 Diese finden regelmäßig monatlich statt. 
6. Die Vorsitzenden haben das Recht, an allen Sitzungen der Abteilungen beratend teilzunehmen.

    
 
 
        
 
 
 

§  10 
 

Abteilungen 
 
1. Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder werden im Bedarfsfalle durch 

Beschluss des Gesamtvorstandes gegründet. 
2. Die Abteilung wird durch den Abteilungsleiter, seinen Stellvertreter, den Jugendwart und 

Mitarbeiter, denen feste Aufgaben übertragen werden, geleitet. Versammlungen werden nach 
Bedarf einberufen. 

3. Abteilungsleiter, Stellvertreter, Jugendwart und Mitarbeiter werden von der 
Abteilungsversammlung gewählt. Für die Einberufung der Abteilungsversammlung gelten die 
Einberufungsvorschriften des § 8 der Satzung entsprechend. Die Abteilungsleitung ist gegenüber 
den Organen des Vereins verantwortlich und auf Verlangen jederzeit zur Berichterstattung 
verpflichtet. 

4. Der Jugendwart wird in einer gesondert einberufenen Versammlung von der Jugend des Vereins 
gewählt ( vergleiche § 6 Ziffer 1 der Satzung). Die Einberufung geschieht in entsprechender 
Anwendung der Einberufungsvorschriften des § 8 der Satzung. Die Wahl des Jugendwarts bedarf 
der Bestätigung durch die Mitgliederversammlung; sie hat darum vorher stattzufinden. 
  



 

§  11 
 

Protokollierung der Beschlüsse 
 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, des Vorstandes, der Jugend- und 
Abteilungsversammlung ist jeweils ein Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem 
von ihm bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
 

§  12 
 

Wahlen 
 
1. Die Mitglieder des Vorstandes, die Abteilungsleiter sowie die Kassenprüfer werden grundsätzlich 

auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie bleiben solange im Amt, bis der Nachfolger gewählt 
ist. Wiederwahl ist zulässig. 

2. Wahlen dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn sie satzungsgemäß anstehen, auf der 
Tagesordnung vorgesehen und bei der Einberufung bekannt gegeben worden sind. 

3. Wahlen sind grundsätzlich in offener Form in der satzungsmäßig vorgeschriebenen Reihenfolge 
vorzunehmen, wenn die Versammlung nichts anderes beschließt. 

4. Vor der Wahl ist ein Wahlleiter zu bestimmen, der während des Wahlganges die Rechte und 
Pflichten eines Versammlungsleiters hat. 

5. Vor dem Wahlgang hat der Wahlleiter zu prüfen, ob die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten die 
Voraussetzungen erfüllen, die die Satzung vorschreibt. Ein Abwesender kann gewählt werden, 
wenn dem Wahlleiter oder dem Vorstand vor der Abstimmung eine schriftliche oder mündliche 
Erklärung vorliegt, aus der die Bereitschaft, die Wahl anzunehmen, hervorgeht. 

6. Vor der Wahl sind die Kandidaten zu fragen, ob sie im Falle einer Wahl das Amt annehmen. 
7. Das Wahlergebnis ist durch den Wahlleiter festzustellen, dem Versammlungsleiter 

bekanntzugeben und seine Gültigkeit ausdrücklich für das Protokoll schriftlich zu bestätigen. 
8. Im Falle eines Ausscheidens von Mitgliedern des Gesamtvorstandes oder der Abteilungen 

während der Legislaturperiode beruft der Gesamtvorstand auf Vorschlag des betreffenden 
Gremiums ein geeignetes Ersatzmitglied bis zur nächsten satzungsgemäß festgelegten Wahl.
  

 
 
 
 

§  13 
 

Kassenprüfung 
 
Die Kasse des Vereins sowie evtl. Kassen der Abteilungen werden in jedem Jahr durch zwei von der 
Mitgliederversammlung des Vereins gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer erstatten der 
Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der 
Kassengeschäfte die Entlastung des Kassierers und danach des Gesamtvorstandes. 
 
 

§  14 
 

Auflösung des Vereins 
 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden. Auf der 

Tagesordnung dieser Versammlung darf nur der Punkt „Auflösung des Vereins“ stehen. 
2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung darf nur erfolgen, wenn es  

a) der Gesamtvorstand mit einer Mehrheit von Dreivierteln aller seiner Mitglieder beschlossen hat 
oder 
b) von Zweidritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wurde. 



3. Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der stimmberechtigten Mitglieder 
anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von Dreivierteln der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 
 

4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Stadt Frankenau, die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  

   
 

 
Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 29.03.2019 genehmigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorsitzender Finanzen                   Vorsitzender Infrastruktur                   Vorsitzender Zentralbereich 
 
 
Karl-Heinz Lüdde      Klaus Tönges   Peter Ruhwedel  


